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SCHWERPUNKT

Was ist das „Volk“?
Anmerkungen zu einem Kernbegriff im Grundgesetz nach dem Beginn  

des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine 

Die mit dem Beginn des russischen Überfalls 

auf die Ukraine beschworene „Zeitenwende“ 

kann sich nicht darauf beziehen, dass nun wie-

der Krieg in Europa herrscht: Denn der Krieg 

in der Ukraine steht in einer langen Kontinui-

tät mit anderen Kriegen des russischen Impe-

rialismus in den letzten dreißig Jahren, zuletzt 

in Syrien. Die „Zeitenwende“ ergibt dann Sinn, 

wenn sie das in der deutschen Politik und 

Öffentlichkeit wahrzunehmende schockartige Erkennen bezeichnet, dass es 

eben diese Kontinuität gibt und dass die Feindschaft des russischen Regimes 

gegen Demokratie- und Freiheitsbewegungen überall, wo es seine imperialen 
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„Interessen“ berührt wähnt, Deutschland unmittelbar betrifft und für den 

Fortbestand einer demokratischen und rechtsstaatlichen Bundesrepublik 

potenziell gefährlich ist. Diese Erkenntnis zwingt uns, lieb gewonnene An- 

schauungen zu überprüfen und über Begriffe neu nachzudenken. Der Begriff 

des „Volkes“ im deutschen Grundgesetz (GG) ist einer davon.

Dieser altertümlich wirkende Volksbegriff hat im Grundgesetz eine 

zentrale Stellung. Laut Präambel ist das deutsche „Volk“ der Akteur, der sich 

„kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt“ das Grundgesetz gegeben hat, aus-

gestattet mit einem „Bewusstsein“, nämlich dem seiner „Verantwortung vor 

Gott und den Menschen“, und „beseelt“ von einem „Willen“, dem „Willen, als 

gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 

dienen“. Das „Volk“ wird aufgefasst als ein lebendiges Glied, ein Mitglied, 

Teil eines lebendigen Körpers; es existiert auch vor und außerhalb und jenseits 

seiner Verfassung. Weiterhin bekennt sich das „Deutsche Volk“ in Artikel 1 

Absatz 2 GG zu den Menschenrechten, und in Artikel 20 Absatz 2 GG wird es 

als Souverän bestimmt: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom 

Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetz-

gebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung  ausgeübt.“

In eigentümlichem Widerspruch zu der Lebendigkeit und Personen-

haftigkeit dieses scheinbar mit Willen, mit Seele, Bewusstsein und Bekennt-

nisdrang erfüllten „Volkes“ des Grundgesetzes steht das heute von keinem 

vernünftigen Menschen mehr angezweifelte Wissen, dass das „Volk“ keines-

wegs ein natürliches Wesen ist: „Das Volk gibt es gar nicht – jedenfalls nicht 

auf dieselbe Art, auf die es eine Person gibt.“ 1 Es ist eine Konstruktion, eine, 

so Benedict Anderson, „imaginierte Gemeinschaft“.2 Nur völkische Rechts-

radikale leugnen heute noch diesen Konstruktionscharakter.

DIE LIBERALDEMOKRATISCHE PERSPEKTIVE

Es sind vor allem drei Bedeutungen, die in den Verhandlungen darüber, was 

das „Volk“ sein soll, unterschieden werden. Aus einer liberaldemokratischen 

Perspektive liegt es nahe, das „Volk“ nur als Demos zu begreifen – als das deut-

sche Volk der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, das durch freie Wahlen in 

einem gemeinsamen politischen Prozess die deutsche Staatsgewalt legiti-

miert. In der staatsgläubigen Variante mag die demokratische Legitimierung 

für die Legitimität deutscher Staatsgewalt unabdingbar sein, nicht aber für  

die Legitimität anderer Staatsgewalten. Sie erkennt auch höchst undemokrati-

sche Regime im Ausland an, solange diese nur in der „internationalen Staaten-

gemein schaft“ völkerrechtlich als Repräsentanten souveräner Staaten aner-

kannt sind. Das „Volk“ des anderen Staates, in den man sich um der Vermei- 

dung von Kriegen willen nicht einmischen darf, ist dann nur im engen Sinne 

ein „Staatsvolk“, jedenfalls kein Volk der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.
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Ein Verständnis des Volkes als Ethnos ist für die liberaldemokratische Per-

spek tive in Deutschland problematisch. Der ethnische Volksbegriff verweist 

auf eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame 

Geschichte, vor allem in Deutschland, aber auch auf Gemeinsamkeiten hin-

sichtlich der Abstammung, die in anderen Kontexten als „race“ bezeichnet 

werden. Da die Willkür und Machtabhängigkeit der Konstruktion eines kul-

turellen oder gar biologischen Ethnos offensichtlich ist und der Ethnonationa-

lismus „immer wieder zu Massenmord und Vertreibung geführt hat“, gilt der 

ethnische Volksbegriff in Deutschland als weithin diskreditiert. Auch die 

dritte Bedeutung von „Volk“, die es in einen Gegensatz zu den Eliten bringt, 

also im Sinne von „das einfache Volk“ (lateinisch populus), ist durch die popu-

listische Verwendung für die liberaldemokratische Perspektive inakzeptabel.

Dennoch stellt sich auch für diejenigen, die den ethnischen und popu-

listischen Volksbegriff mit Misstrauen sehen, die Frage, ob und wie der Demos 
selbst, in Zeiten eines Krisengefühls, das gerade die Wirksamkeit und Gerech-

tigkeit der formalisierten Verfahren und Prozesse der Demokratie anzweifelt, 

vor den Ethnonationalisten und Populisten geschützt werden kann. Zur 

„Zeiten wende“ gehört, dass wir plötzlich wahrnehmen, wie in der Ukraine 

ein nicht nur demokratischer, sondern auch ethnischer und populistischer 

Volksbegriff für einen Freiheitskampf eingesetzt wird und den totalitären 

russischen Imperialismus bislang aufhalten kann. Zur „Zeitenwende“ gehört 

auch, dass uns mit den Präsidentschaftswahlen in Frankreich vor Augen 

geführt wurde, wie gefährlich der französische Demos dem französischen 

 Ethnos und Populus geworden ist. Ohne die Dysfunktionalitäten und die Kor-

rumpiertheit des demokratischen Systems wären die Nationalisten, Chauvi-

nisten und Putin-Freunde nicht so mächtig.

DER ZUSAMMENHANG VON  
„ETHNOS“ UND „DEMOS“

Das Grundgesetz hat mit seinem Volksbegriff das Verhältnis zwischen Demos, 
Ethnos und Populus klug austariert. Das „Volk“ ist und bleibt der Demos, der 

durch Wahlen allein staatliches Handeln legitimiert. Das demokratisch legi-

timierte staatliche Handeln umfasst auch die staatlichen Entscheidungen 

da rüber, wer neu eingebürgert, also in den Demos aufgenommen wird. Auch 

dadurch bekommt der Demos in der Art und Weise, wie er zusammengesetzt 

ist, eine Geschichte. Das deutsche „Volk“ wird über seine Eigenschaft als demo-

kratisch verfasste politische Gemeinschaft hinaus zur Abstammungsnation. 

Diese Abstammungsnation sollte man nicht mit Rassismus verwechseln, auch 

wenn sie sich sehr oft rassistisch verhält. Sie geht zurück auf die Reichs-

einigung 1871: Das deutsche „Volk“ wurde dort, im Zuge langer, natürlich 

 machtpolitisch gesteuerter Nationsbildungsprozesse, in seinen „ Stämmen“ 
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 zusammengefügt (den „Altstämmen“ Bayern, Schwaben, Franken et cetera 

und den „Neustämmen“, die mit der deutschen Ostbesiedelung hinzukamen – 

natürlich allesamt Konstruktionen, aber deshalb nicht weniger wirkungs-

voll). Auch die „deutschen Juden“ wurden quasi als eigener Stamm gedacht, 

oder – bei Theodor Mommsen – als ein „fermentierendes Element“, das der 

„Legierung“ der deutschen Stämme erst ihre richtige Qualität gegeben habe, 

sich jetzt aber einfügen und auf lange Sicht seine jüdische Sonderidentität 

ablegen müsse.3 Ohne Zweifel eine antisemitische Denkfigur, auch wenn sie 

von einem leidenschaftlichen Bekämpfer des zeitgenössischen Antisemitis-

mus eines Heinrich von Treitschke vorgetragen wurde.

Wesentlich für den Zusammenhang von Ethnos und Demos war, dass die 

Konstitution dieses deutschen Volkes durch die Annahme einer Reichsverfas-

sung als ein politischer Akt verstanden wurde. Die Stammesangehörigen waren 

gleichzeitig auch wahlberechtigte Bürger (Frauen ausgenommen), und es gab 

Parlamente und Bürgerrechte, auch wenn die Legitimität des deutschen Kai-

sers und der Fürstenregierungen in den Ländern weiterhin auf dem Gottes-

gnaden tum fußte. Und wer immer neu eingebürgert wurde – von den Länder-

regierungen, denn die deutsche Staatsangehörigkeit stellte sich bis 1913 über 

die Angehörigkeit zu einem der Länder her –, wurde unwiderruflich Teil der 

deutschen Abstammungsgemeinschaft, mit seinen Kindern und Kindeskin-

dern, in der Theorie ganz unabhängig von Religion, Hautfarbe und Herkunft.

VERPFLICHTUNG AUF  
DIE DEMOKRATIE

Mit diesem Denken in Stämmen und Abstammung brach der eigentümliche 

Rassismus der Nationalsozialisten – durch Ausbürgerung der Juden ebenso 

wie der politisch Missliebigen und durch Zwangseinbürgerung von Volks-

gruppen, die bisher der Staatsangehörigkeit nach nicht deutsch gewesen 

waren, aber nun der „germanischen Rasse“ zugeschlagen wurden.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges etablierte das Grundgesetz 

die deutsche Abstammungsnation erneut und verpflichtete sie auf die Demo-

kratie. Die Zwangsausgebürgerten und ihre Nachkommen erhielten ein bis 

heute wirksames Recht des Wiedereintritts in die deutsche Staatsnation. Und 

für die Zwangseingebürgerten, denen nach 1945 Staatenlosigkeit drohte, 

wurde ebenfalls Verantwortung übernommen: Sie erhielten als „Volksdeut-

sche“ auch das Recht auf einen deutschen Pass. Die Alliierten gaben den Rah-

men und die demokratisch-menschenrechtlichen Prinzipien vor, aber wie der 

Volksbegriff ausgefüllt wurde, war spezifisch deutsch, die deutschen staats-

rechtlichen Traditionen vor 1933 an die neuen Gegebenheiten adaptierend.

Nun ist allerdings, und das im Ansatz seit 1871, die Veränderung der 

Zusammensetzung des „Volkes“ durch Zuwanderungen und Einbürgerungen 
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von bisher Nicht-Deutschen durch die Konstituierung des deutschen  Volkes 

als Demos mit einer Hypothek belastet. Die Regierungen müssen bei den 

 Entscheidungen über Einbürgerungen auf den Ethnos des Demos Rücksicht 

nehmen, und hier kommt auch der Populus ins Spiel. Der Populus, als der res-

sentimentgeladene Pöbel, kann hervorragend gegen Einwanderung instru-

mentalisiert werden. Mit populistischer Politik können Fragen der Einwan-

derung und Erweiterung des Staatsvolks daran geknüpft werden, was die 

schlechtesten Teile des Demos angeblich als mit seinem Ethnos vereinbar aus-

halten oder nicht aushalten. Und an dieser Stelle schlägt der ethnische Volks-

begriff in Rassismus um. Das „Volk“ darf nicht mit zu viel „Fremdheit“ über-

fordert werden. Selbst wenn die politischen Akteure ehrlich denken, dass das 

mit der Fremdheit halb so wild ist, sind sie hilflos und erpressbar gegenüber 

jeder Kraft, die anderes behauptet, denn der Populus muss mitgenommen 

werden. So ist das Schielen zum rechten Rand in den Volksbegriff des Grund-

gesetzes eingebaut.

TRANSNATIONAL VERZAHNTES GEMEINWOHL

Bis jetzt ist es in Deutschland gelungen, das Gleichgewicht zwischen Demos, 
Ethnos und Populus so zu halten, dass wirklich antidemokratische, illiberale, 

autoritäre Parteien noch nicht in die Nähe einer Regierungsübernahme 

gerückt sind. Aber die alle Grenzen überschreitenden, sich um keine Doktri-

nen der Staatstheorie kümmernden, von Imperialismen und zügel losem Aus-

beutungskapitalismus geschürten Konflikte werden weiterhin zu- und nicht 

abnehmen. Gerade, weil Demos, Ethnos und Populus so eng aufeinander bezo-

gen sind, mit der Gefahr der Zerstörung der Demokratie durch die Demokra-

tie, scheint mir ein Schritt unumgänglich: die Lösung des Begriffs des 

Gemeinwohls vom Begriff des „Volkes“. Das Gemeinwohl muss notwendig 

transnational gedacht werden, genauso wie die Bedrohungen für das Gemein-

wohl transnational sind, damit das „Deutsche Volk“ seine in der Präambel des 

Grundgesetzes deklarierte „Verantwortung vor Gott und den Menschen“ und 

seinen „Willen, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem 

Frieden der Welt zu dienen“, wahrnehmen kann. Wenn Russland die Ukraine 

angreift, geht das uns Deutsche unmittelbar an.

Aber gerade dass und wie die Ukraine jetzt angegriffen wird, zeigt, 

dass auch die Angriffe auf Syrien, die Angriffe auf Georgien, die Angriffe auf 

Tschetschenien sowie der Verrat an Afghanistan et cetera uns Deutsche 

unmittelbar hätten angehen sollen. Hätten wir die Afghaninnen und Afgha-

nen nicht so feige im Stich gelassen, sähe sich der russische Imperialismus 

jetzt möglicherweise nicht ermutigt, sich nach Westen auszudehnen. Unsere 

Sicherheit wird auch am Hindukusch aufs Spiel gesetzt, wenn wir nicht 

begreifen, dass in einer globalisierten Welt das Gemeinwohl der Afghaninnen 
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und Afghanen und das Gemeinwohl des „Deutschen Volkes“ engstens mit ein-

ander verzahnt sind.

Ein zweiter Schritt wäre es, darüber nachzudenken, wie die von Deut-

schen praktizierte zivilgesellschaftliche transnationale Solidarität, die sich 

nicht nur jetzt bei den Ukraine-Flüchtlingen zeigt, auch in der Konstitution 

und den Konstruktionen des „Deutschen Volkes“ besser berücksichtigt werden 

könnte. Was es im 21. Jahrhundert eigentlich heißt, „dem Frieden der Welt zu 

dienen“, und eben auch der Freiheit der anderen, die für den Frieden Vorausset-

zung ist, wäre im Grundgesetz neu auszubuchstabieren. Die neuen Partner-

schaften zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren, die bei der 

„Flüchtlingshilfe“ sichtbar werden, könnten ein Ausgangspunkt dafür sein.

Sich nur darauf zu verlassen, dass ein Verständnis des „Deutschen Vol-

kes“ als Demos ausreichen wird, um die Gefahren für unsere Demokratie 

abzuwenden, ist falsch. Wir müssen uns auch um den Ethnos und um den 

Populus kümmern. Dass Nation und Ethnizität nicht an und für sich gute 

oder schlechte Konzepte sind, sondern eigentlich neutral und es allein davon 

abhängt, wie sie semantisch und politisch gefüllt werden, gehört in der post-

kolonialen Theorie seit Stuart Halls bahnbrechenden Vorlesungen zum Grund-

wissen.4 An diese Imperialismus-kritischen Diskurse müsste sich die Weiter-

entwicklung unseres Begriffs vom „Deutschen Volk“ anschließen. Das „Volk“ 

ist, was wir aus ihm machen.
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